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Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden. 
 
 

 
 
Rathaus Geroldshausen jeden  

1. Samstag im Monat geöffnet 
 

Die nächste Samstagssprechstunde des  
Bürgermeisters findet am 3. September 2022 
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Rathaus Ge-
roldshausen statt. 
 
 

Einwohnermelde- und Passamt  
im Rathaus Kirchheim einmal im Monat 

am Samstag geöffnet 
 

Nächster Termin am Samstag, 3. Septem-
ber 2022 von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr 

 

Auch am Samstag können Termine nur nach 
vorheriger Vereinbarung wahrgenommen 
werden. Bitte rufen Sie uns an: Tel. 09366 
9061-0. 
 

Bitte beachten Sie:  
Am darauffolgenden Montag, 05.09.2022 
bleibt das Einwohnermeldeamt dann ge-
schlossen.  
 

Zum Vormerken: Der nächste Termin der 
Samstagsöffnung ist am 01.10.2022. 
 
 
 

Herausgeber: Gemeinde Geroldshausen 
 

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt: 
Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister 
 
 

 

ÖFFNUNGSZEITEN DER 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 

KIRCHHEIM 
 

Am Donnerstag,  
15. September 2022 ist 
die Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Kirchheim wegen Betriebsausflug 
nicht geöffnet. 
 
 

MÜLLABFUHRTERMINE 
 

Restmülltonne:   02.09., 16.09., 30.09. 
Biotonne:   09.09., 23.09. 
Blaue Papiertonne: Freitag, 23.09. 
Gelbe Tonne:  Dienstag, 27.09. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ge-
meinde Geroldshausen, 
 

viele von Ihnen befinden sich im wohlverdienten 
Urlaub. So war auch keine Gemeinderatssit-
zung im August, von der ich in dieser Ausgabe 
des Mitteilungsblatts berichten könnte.  
 

Deshalb möchte ich nur kurz einige Themen 
nennen, zu denen der Gemeinderat in diesem 
Jahr beraten und ggf. beschließen wird. Es 
steht das Thema „Verkehrsberuhigung in der 
Hauptstraße“ an. Dazu sind einige Rückmel-
dungen und ein Antrag eingegangen. Es ist ein 
Antrag auf Änderung der Planungen zum neuen 
Standort des Glascontainers am Ende der 
neuen Parkplatzreihe gegenüber dem Bahnhof 
eingegangen. Voraussichtlich in der Septem-
ber-Sitzung werden die Entwürfe im Rahmen 
des Planungswettbewerbs zum Neubaugebiet 
„Nördlich der Würzburger Straße“ in Moos 
beraten und ggf. beschlossen. Aber auch der 
Bebauungsplan „Solar Wohn- und Gewerbe-
gebiet Geroldshausen“ wird dieses Jahr noch 
auf der Tagesordnung stehen. Ein weiteres 
wichtiges Thema wird die Kostenentwicklung 
zum Neubau Kindergarten Zauberbähnle 
sein. 
 

Gerade in den Sommermonaten stellen sich 
viele Autobesitzer die Frage, ob das Autowa-
schen im Freien erlaubt oder verboten ist. Le-
sen Sie bitte dazu die Ausführungen in dieser 
Ausgabe des Mitteilungsblatts. 
 

Nochmals herzlichen Dank an das Näh-Team, 
das zu Beginn der Corona-Pandemie am lau-
fenden Band fast 700 Masken genäht hat. Da-
mit konnten mehr als 2.000,00 EUR an Spen-
den eingesammelt werden. Herzlichen Dank 
auch an Nadine Peschko! Sie hat von einem 
Teil der Spenden die Spielebox für den Spiel-
platz am Birkenweg organisiert.  

 

Aber auch an Steffi Zethner ein herzliches Dan-
keschön! Sie hat sich darum gekümmert, dass 
von dem anderen Teil der Spenden eine Him-
melsliege auf dem Spielplatz am Bolzplatz in 
Moos aufgestellt wird. 
 

Zum Schluss lade ich Sie nochmals herzlich zur 
Gedenkveranstaltung „80 Jahre Deportation 
der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus Geroldshausen“ am Sonntag, den 
11.09.2022, um 11:00 Uhr, in die Sporthalle 
Geroldshausen ein. Vielen Dank schon vorab 
an die Bürgerinnen und Bürger aber auch an 
das Landratsamt für die Unterstützung bei der 
Vorbereitung! Zur Eröffnung des Kindergar-
ten Zauberbähnle ist am Sa., den 15.10.2022 
ein Fest geplant. Weitere Termine finden Sie 
auf der gemeindlichen Homepage 
www.geroldshausen.de -> Bürgerservice -> 
Termine. 
 
Ihr 
 
Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister 
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Bericht aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 21.06.2022: 
 
In der August-Ausgabe des Mitteilungsblattes wurde das Protokoll vom 21.06.2022 bereits veröffentlicht. 
Bei nachfolgendem Tagesordnungspunkt hat leider eine maßgebliche, sehr grobe Skizze gefehlt. Dies 
wird nun ergänzt. Zum besseren Verständnis wird der komplette Tagesordnungspunkt abgedruckt. 
 
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. 
 
Vorstellung der Verkehrlichen Aufgabenstellung (VAST) zum Bahnhofsumbau Geroldshausen, 
anwesend: Vertreter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), DB Netz AG, DB Station & 
Service AG 
 
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr, DB Netz und DB Station & Service eine Verkehrliche Aufgabenstellung 
(VAST, siehe Anlage) entworfen. Die BEG hat mit E-Mail vom 12.05.2022 die Gemeinde Geroldshausen 
um Durchsicht des Entwurfs gebeten, damit dieser nach Korrektur durch die Gemeinde von allen Beteilig-
ten unterzeichnet werden kann. In der VAST wird die Maßnahme definiert:  
- Schließung Bahnübergang Klingenstraße für Kraftfahrzeuge 
- an dieser Stelle: höhenfreie Fuß- und Radwegunterführung  
- barrierefreie Zuwegung zum neu zu errichtenden Mittelbahnsteig an den durchgehenden Hauptgleisen 

2 und 3 (barrierefreie Zugänge werden eigentlich nur bei Bahnhöfen mit mehr als 1.000 Ein- und Aus-
stiegen pro Tag gebaut) 

- Ertüchtigung der Industriestraße für Lieferverkehr  
 
Laut der VAST betragen die Planungskosten (ca. 700 TEUR). Diese sollen über das Eisenbahnkreu-
zungsgesetz finanziert werden. Diese Gelder stehen bereits zur Verfügung. Die Baukosten sollen im 
Rahmen der Planung ermittelt und müssen dann erst vom Bund bzw. Land eingeworben werden. 
 
Der neue Bahnhof soll möglichst bis 12/2028 in Betrieb gehen. 
 
Eng verbunden mit dem Bahnhofsumbau ist aber die Sanierung des Bahnübergangs Hauptstraße/ 
Albertshäuser Straße. Der Fußgängerweg endet an einer Leitplanke; die Bürgerinnen und Bürger müssen 
(auch mit Rollator oder Kinderwagen) auf die Straße ausweichen. Es ist der „Gefährlichste Bahnübergang 
in ganz Deutschland.“ Außerdem müssen teilweise sehr lange Wartezeiten von bis zu 25 Minuten in Kauf 
genommen werden. Der Bahnübergang entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und würde heute so 
nicht mehr gebaut werden. Leider hat er aber Bestandsschutz. Der Umbau ist sehr komplex. Dies wurde 
1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt beim Ortstermin mit der DB Netz, dem Staatlichen Straßenbau und der 
Regierung von Unterfranken wegen des Bahnübergangs Hauptstraße/Albertshäuser Straße am 
07.04.2022 sowie bei der Bahnübergang-Verkehrsschau am 09.06.2022 mehr als deutlich. So muss an 
einem Bahnübergang ein Räumbereich eingehalten werden. Der Räumbereich ist der Bereich mit einer 
Entfernung von 27 m zur Bahnschranke, der zur Verfügung stehen muss, damit lange Fahrzeug-
Gespanne nicht auf dem Bahngleis zum Halten kommen. Am Bahnübergang Hauptstr./Albertshäuser Str. 
muss bei vier Straßen (Albertshäuser Str., Ingolstädter Str., Hauptstr. und Industriestr.) der Räumbereich 
berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass durch die beengten Platzverhältnisse die Schleppkurven von 
langen Fahrzeug-Gespannen fast nicht eingehalten werden können. Schließlich liegt die Hauptstraße ca. 
6 Meter tiefer als der Bahnübergang. Auch befinden sich in Richtung Würzburg Weichen, über die kein 
Fußgängergang errichtet werden kann. Die Anforderungen seitens des Straßenverkehrs, der Verkehrs-
ströme und die der Bevölkerung sind mind. ebenso komplex. 
 
Die DB Netz hat eine sehr grobe Skizze als Entwurf zur Erneuerung und Ausgestaltung des Bahnüber-
gangs übermittelt. Die Skizze soll lediglich eine mögliche Variante widerspiegeln, die evtl. technisch und 
finanziell machbar ist. Sie soll als erster Anhaltspunkt für weitere Gespräche dienen. Ob dieser Vorschlag 
auf Grund der begrenzten Platzverhältnisse umgesetzt werden kann und gleichzeitig die Anforderungen 
an geltende Richtlinien und Vorschriften erfüllt werden können, muss zwangsläufig in einer detaillierten 
Planung geprüft und untersucht werden. 
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In der o. g. VAST wurde von der BEG folgende Formulierung zum Bahnübergang Hauptstraße/ 
Albertshäuser Straße vorgeschlagen: „Auf Wunsch der Gemeinde Geroldshausen sollte am bestehenden  
Bahnübergang an der Hauptstraße eine Fußgängerquerung ergänzt werden. Dies bedingt jedoch die 
komplette Erneuerung des Bahnübergangs im Rahmen einer EKrG Maßnahme.“ Aus Sicht der Gemeinde 
ist dies aber kein Wunsch, sondern eine Voraussetzung für die Zustimmung zur VAST zum Bahnhofsum-
bau. Deshalb hat Bürgermeister Ehrhardt folgende Formulierung vorgeschlagen, die auch von der BEG 
akzeptiert wurde: „Voraussetzung für die Zustimmung der Gemeinde Geroldshausen ist die bessere An-
bindung der Fußgänger am bestehenden Bahnübergang an der Hauptstraße.“  
 
Eine Verringerung der langen Wartezeiten hat auch für den gesamten Verkehr aus den umliegenden 
Kommunen eine große Bedeutung (siehe Anhang). Dies betont Landrat Thomas Eberth in dem gemein-
samen Schreiben des Landrats und der Gemeinde und bittet um zeitnahe Erneuerung des Bahnüber-
gangs. 
 
Im Nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird der Gemeinderat über den Grundstücksankauf, der für den 
Gehweg notwendig ist, beraten und ggf. beschließen. 
 
BEG, DB Netz und DB Station & Service werden per Video-Konferenz die o. g. Pläne erläutern.  
 
Zunächst erläutert ein Mitarbeiter der BEG, der zuständig für die Koordination ist, die wesentlichen Ziele 
der Maßnahme (u.a. die Pünktlichkeit in Würzburg und Lauda bei den Anschlusszügen). Er würde nicht 
empfehlen, beide Projekte aufgrund des Zeitfaktors und der Kosten zu koppeln. Deshalb plädiert er für 
eine andere Formulierung des Hinweises auf die Erneuerung des Bahnübergangs Hauptstraße.  
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Ein GR begrüßt, dass sowohl die Bahn als auch die Gemeinde an einer Verbesserung des Bahnhofs inte-
ressiert sind. Er stellt fest, dass es zwar faktisch 2 Projekte sind, dem Gemeinderat ist es aber wichtig, 
dass diese in zeitlicher Verbindung umgesetzt werden. 
 
Eine GR´in gibt zu bedenken, dass durch die Schließung der Klingenstraße der Bahnübergang in der 
Hauptstraße höher belastet wird. 
 
Eine GR‘in hält es für sinnvoll, die Anzahl der Fußwege festzulegen und auch beim Beschluss die zeitliche 
Verbindung beider Projekte festzuhalten. Hierzu antwortet der Mitarbeiter der BEG, dass die Anzahl der 
Fußwege bisher nicht festgelegt sind und bei dem Thema der zeitlichen Verbindung beider Projekte bittet 
er den Mitarbeiter der DB Netz AG um Äußerung. 
 
Der Mitarbeiter der DB Netz AG sieht keinen Verzug eines Projektes. Momentan wird die Ausgestaltung 
des Bahnübergangs Hauptstraße ermittelt. Es sollte zeitnah ein Schreiben der Kreuzungsparteien zwecks 
zusätzlicher Fußwege und der Erneuerung des Bahnübergangs Hauptstraße versandt werden. Dazu will 
ein GR wissen, wer die Kreuzungspartner sind. Ein Mitarbeiter der DB antwortet, dass dies das Staatsmi-
nisterium für Wohnen, Bau und Verkehr, die Gemeinde und das Staatliche Bauamt sind. 
 
Ein GR fragt nach, ob die Gemeinde zu 1/3 an den Kosten des Bahnhofsumbaus nach der VAST beteiligt 
wird und die anderen 2/3 gleichmäßig auf Land und Bahn aufgeteilt wird. Dazu äußert sich der Mitarbeiter 
der DB Netz AG, dass der Bund das Drittel für die Gemeinde übernimmt. Der Vorsitzende stellt fest, dass 
beim Bahnübergang Klingenstraße die Kosten zur Hälfte vom Bund und zur anderen Hälfte vom Land 
übernommen werden. Er fragt nach, warum dann beim Bahnübergang Hauptstraße die Gemeinde auch 
1/3 übernehmen muss. Hierzu antwortet die DB Netz AG, dass nur kreuzungsbedingte Kosten des Bahn-
übergangs vom Bund und Land je zur Hälfte übernommen werden. 
 
Ein GR stellt fest, dass die beiden Projekte voneinander abhängig sind. Er merkt an, dass der Bahnüber-
gang Klingenstraße nur deshalb geschlossen wurde, um die Wartezeiten an dem dann noch vorhandenen 
Bahnübergang Hauptstraße zu verkürzen. Dazu antwortet der Mitarbeiter der DB Netz AG, dass nur durch 
vollautomatische Schranken die Wartezeit beim Bahnübergang Hauptstraße verkürzt wird. Durch vollau-
tomatischen Schranken muss auch gewährleistet sein, dass kein Verkehrsteilnehmer zwischen den 
Schranken eingeschlossen wird. Die beiden Bahnübergänge haben also keine Abhängigkeiten voneinan-
der.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied will wissen, ob nur ein Mittelbahnsteig geplant ist. Das bejaht die DB Netz. 
Dadurch wird eine betriebliche Zwangsschließung vermieden. Des Weiteren wirft der GR die Frage auf,  
ob das Gleis 3 weiter Richtung Osten erhalten bleibt. Das wird bejaht. 
 
Auf Nachfrage informiert die DB Netz AG, dass der Gleisabstand eines Mittelbahnsteiges grundsätzlich 10 
m beträgt, die Lärmschutzwände aber noch vermessen werden müssen. Momentan beträgt der Gleisab-
stand 4,50 m. Wie weit und in welche Richtung die Gleise tatsächlich verschoben werden müssen wird 
erst in den Planungen festgelegt. 
 
Ein GR erkundigt sich, ob der Zugang zu den Gleisen 2 + 3 bei der Unterführung in der Klingenstraße 
wäre. Das bejaht die DB Netz AG. 
 
Nach längerer Diskussion einigen sich die Beteiligten auf folgende Formulierung in der VAST für den 
Bahnhofsumbau: 
 
„Gemeinde, Freistaat und DB-Netz AG werden in einem gemeinsamen EKrG-Projekt, den Umbau des 
bestehenden Bahnübergangs an der Hauptstraße umsetzen.  

Dabei soll eine separate Fußgänger-Querung hergestellt werden.“ 

Im Nachgang zum Beschluss des Gemeinderats erklärt ein Mitglied aus dem Gremium, dass er der Bahn 
eine Skizze mit Aufführung einer Treppe und des Aufzuges im jetzigen Bahnhof zukommen lassen könn-
te. Er plädiert dafür, die Treppe näher an den Ortskern bzw. zur Industriestraße zu setzen. Dazu antwortet 
der Mitarbeiter der DB Netz AG, dass diesbezüglich bereits eine Varianten-Prüfung durchgeführt wird. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt der Ver-
kehrsrechtlichen Aufgabenstellung (VAST) zum Bahnhofsumbau Geroldshausen unter folgenden Voraus-
setzungen zu: 
 
1. Durch den Bahnhofsumbau entstehen der Gemeinde keine Kosten. 
2. Die Grundlagenermittlung, die Planung und die Erneuerung des Bahnübergangs Hauptstra-

ße/Albertshäuser Str. wird in einer weiteren EKrG-Maßnahme (Eisenbahnkreuzungsgesetz) umgesetzt. 
3. Gemeinde, Freistaat und DB-Netz AG werden in einem gemeinsamen EKrG-Projekt den Umbau des 

bestehenden Bahnübergangs an der Hauptstraße umsetzen.  
 
Dabei soll eine separate Fußgänger-Querung hergestellt werden. 
 
 
 
Pflegeberatung vor Ort 
 
Termine im Herbst in Eisingen und Kirchheim 
 
Die Abteilung Senioren sieht sich als erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Pfle-
ge, Demenz und Wohnen im Alter. Vertreten durch seinen Pflegestützpunkt (PSP), möchte die 
Abteilung Senioren für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie interessierte Bürgerinnen 
und Bürger im vorpflegerischen Bereich eine wohnortnahe Beratung in den Gemeinden anbieten.  
 
Je nach Beratungsanfrage sind die Mitarbeitenden der Abteilung Senioren/des Pflegestützpunk-
tes Landkreis Würzburg an diesen Tagen vor Ort und beraten zu folgenden Themen: 
 
 Pflegeberatung und Pflegekoordination: 

unabhängige Beratung für Pflegebedürftige und Angehörige 
 Wohnberatung und Wohnungsanpassung: 

Beratung zum selbstständigen Wohnen im Alter oder mit Behinderung 
 Fachstelle für pflegende Angehörige: 

Beratung und Hilfe in besonders belastenden Lebenssituationen (Demenz) 
 
Die „Pflegeberatung vor Ort“ findet von 14 – 17 Uhr nur nach Terminvereinbarung statt: 
 
Neues Dorfzentrum Eisingen, Hauptstraße 50: 
14.09.2022 
12.10.2022 
09.11.2022 
 
Rathaus Kirchheim, Rathausstraße 2: 
28.09.2022 
26.10.2022 
23.11.2022 
 
Termine können kostenfrei unter 0800 / 0001027 oder per E-Mail: pflegebera-
tung@kommunalunternehmen.de vereinbart werden.  
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Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim 
 
 
 

Infektionsschutzkonzept für Besucher der Geschäftsstelle der VG Kirchheim 
(Stand: 17.05.2022) 

 
Das Infektionsschutzkonzept beruht auf der Beurteilung zur Gefährdung durch den Coronavirus 
SARS-Cov-2 sowie auf Art. 53 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung.  
Wir verweisen zudem auf den FAQ-Katalog des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege, zu finden unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen. 
Hierin können alle Informationen abgerufen werden. Die Regelungen zum Infektionsschutz sind 
weitgehend aufgehoben. Maßgeblich ist -bei Ausfertigung dieses Konzeptes- die 16. Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Sie gilt bis einschließlich 28.05.2022. 
Ab dem 29.05.2022 gilt daher für die Geschäftsstelle der VG Kirchheim nachfolgendes 
Infektionsschutzkonzept: 
Die Dienststelle ist für den allgemeinen Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten werktags 
von Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Der Besuch der Geschäftsstelle ist 
ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. 
Für die Servicezeiten donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr und zu der einmal monatlichen 
Servicezeit am Samstagvormittag ist für den Bereich des Einwohnermelde- und Passamtes 
(Zimmer 1) weiterhin eine Terminvereinbarung erforderlich.  
Termine sind vorzugsweise telefonisch unter 09366 – 9061 Durchwahl -15 oder -17 oder per Mail 
an: verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de zu vereinbaren. 
Der Einlass in das Gebäude erfolgt nach Betätigung der Klingel durch den elektrischen Türöffner 
einzeln. Bei zu starkem Besucheraufkommen steht vor dem Gebäude ein Wartebereich mit 
Sitzmöglichkeit zur Verfügung. 
Zwischen den Beschäftigten und/oder betriebsfremden Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 
m einzuhalten.  
Für betriebsfremde Personen gilt für die Dauer ihres Aufenthalts eine Maskenpflicht, sofern 
zwischen zwei Personen ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
In diesem Fall sind mindestens medizinische Mund-Nase-Schutze zu tragen, empfohlen wird das 
generelle Tragen von Masken mit FFP2-Standard innerhalb des Gebäudes. 
Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit.  
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind betriebsfremde Personen, welche durch ein ärztliches 
Attest nachweisen können, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind. 
Es besteht ein Ausschluss für folgenden Personenkreis:   

 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,   
 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,   
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes).   

 
Betriebsfremde Personen werden per Aushang auf das Infektionsschutzkonzept hingewiesen.  
 
Dieses Konzept tritt am 29.05.2022 in Kraft.   
  
Kirchheim, 17.05.2022 
 
 
 
Björn Jungbauer, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Landratsamt Würzburg sucht Gebäude als dezentrale Unterkünfte  
für Asylbewerber 

 

Das Landratsamt Würzburg sucht ab sofort Unterbringungsmöglichkeiten zur Anmietung, im 
Rahmen eines Pensionsvertrages, auf dem Gebiet des Landkreises Würzburg. Untergebracht 
werden sollen Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gebäude sollen Platz für 
zehn bis 40 Personen bieten.   
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Zang, Mail k.zang@Lra-wue.bayern.de; Tel. 0931 
8003-5920.  
 
 

Landratsamt Würzburg untersagt das Entnehmen von 
Wasser aus Gewässern zweiter und dritter Ordnung 
Grund sind die langanhaltende Trockenheit und der niedrige Wasserstand 
 

Das Landratsamt Würzburg untersagt das Entnehmen von Wasser aus Gewässern zweiter und 
dritter Ordnung per Allgemeinverfügung (gültig ab Samstag, 13. August 2022). Anbei informieren 
wir über die Hintergründe: 
 

Aus welchem Grund hat das Landratsamt Würzburg die Allgemeinverfügung erlassen? 
Die Gewässer im Landkreis Würzburg weisen aufgrund der lang anhaltenden Trockenphasen 
einen sehr niedrigen Stand auf. Zum Teil sind Flüsse und Bäche bereits trockengefallen. Da in 
der nächsten Zeit laut Wetterprognose keine Besserung in Sicht ist, sieht das Umweltamt keine 
Alternative dazu, den Gemeingebrauch und den Anlieger- und Eigentümergebrauch mindestens 
bis zum 30. September 2022 einzuschränken. Die Allgemeinverfügung ist auf Anregung des 
Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg erlassen worden. 
 

Welche Gewässer sind betroffen? 
Betroffen sind hiervon alle Flüsse, Bäche, Seen und Teiche im Landkreis Würzburg mit Ausnah-
me der Gewässer erster Ordnung (die Flüsse Main und Tauber). Damit ist das Entnehmen von 
Wasser aus den Gewässern verboten, das bisher als Gemeingebrauch und Anlieger- und Eigen-
tümergebrauchs erlaubt war. 
 

Gibt es Ausnahmen? 
Ausnahmen gibt es bei der Gefahrenabwehr – etwa dann, wenn die Feuerwehr zum Löschen 
Wasser aus einem Bach oder Teich entnimmt oder wenn es für die Entnahme eine besondere 
Erlaubnis gibt. Außerdem bleibt die Entnahme mit Handgefäßen (zum Beispiel Eimer und Gieß-
kannen) weiter zulässig. Hier kommt es darauf an, dass für die Entnahme keine Pumpen oder 
andere Maschinen verwendet werden. 
 

Was ist bei einer besonderen Erlaubnis zu beachten? 
Bürgerinnen und Bürger, die über eine besondere Erlaubnis zur Entnahme von Wasser verfügen, 
werden vom Landratsamt hiermit besonders auf die jeweiligen Auflagen zur Erlaubnis hingewie-
sen. Diese sind im jeweiligen Bescheid nachzulesen. Aus den Auflagen ergeben sich im Einzel-
fall Einschränkungen für die Entnahme, wenn der Wasserpegel besonders niedrig ist – wie es 
derzeit der Fall ist. 
 

Verstöße gegen die wasserrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit emp-
findlichen Bußgeldern geahndet werden. 
 

Die Allgemeinverfügung im Wortlaut ist im Amtsblatt unter www.landkreis-
wuerzburg.de/Amtsblatt nachzulesen. 
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Fundsachen 
 

Beim Ferienprogramm Abenteuerspielplatz in Kirchheim sind verschiedene Kleidungsstücke und 
Gegenstände liegengeblieben. 
Wer etwas vermisst, kann sich im Rathaus Kirchheim melden. 
 
In der Gemeinde Geroldshausen wurden mehrere Schlüssel sowie Kleidung verloren. Diese 
Fundsachen können im Rathaus Geroldshausen abgeholt werden. 
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Umfrage zu „WERTEvolles Landratsamt“: Nun sind die Bürgerinnen 
und Bürger gefragt  
Teil des Projektes „Selbstverständnis Landratsamt Würzburg – Ein Amt auf 
Reisen“ 
 

Das Landratsamt Würzburg hat im Jahr 2021 das Projekt “Selbstverständnis Landratsamt Würz-
burg – Ein Amt auf Reisen” initiiert. Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein Verständ-
nis der eigenen Arbeit zu entwickeln, sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis. 
 

Fünf Projektgruppen haben sich dazu gebildet, die sich den Themen Prozessoptimierung, Digita-
lisierung, Umgang mit hohem Arbeitsaufkommen, Anforderungen an Führungskräfte und einem 
WERTEvollen Miteinander widmen. Entstanden sind diese Gruppen auf Basis der Rückmeldun-
gen der Mitarbeitenden und Führungskräfte. “Wir im Landratsamt haben so vielfältige Aufgaben 
und auch eine große Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Die Bedeu-
tung unserer Aufgabenwahrnehmung und die Entwicklung eines Selbstverständnisses liegen mir 
am Herzen”, betont Landrat Thomas Eberth.  
 

Bereits am Tag der offenen Tür zur großen „50 Jahre Landkreis Würzburg“-Feier hat die zustän-
dige Projektgruppe die Bürgerinnen und Bürger zu den für sie wichtigen Werten im Umgang mit 
dem Landratsamt Würzburg befragt.  
 

Damit ist die Umfrage aber nicht beendet. Die Projektgruppe lädt Bürgerinnen und Bürger weiter 
ein, an der kurzen, aber wichtigen Befragung teilzunehmen. Das hilft, das Projekt weiter mit Le-
ben zu füllen und die Arbeit der Verwaltung noch zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger anzupassen. 
 

https://easy-feedback.de/umfrage/1501589/sdzob4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift: Seit vergangenem Jahr erarbeiten Mitar-
beitende im Landratsamt Würzburg in mehreren Projektgruppen die Bausteine für ein neues „Selbstver-
ständnis Landratsamt“. Die symbolische Pflanzaktion im neuen WERTEGarten läutete offiziell den Start 
dieser WERTEvollen Arbeit ein. Foto: Lucas Kesselhut 
 
 
 

Seniorenkreis Geroldshausen – Moos 
 

Wir treffen uns am 
Mittwoch, 7. September 2022  

um 14.30 Uhr  
im Evang. Gemeindehaus zum gemütlichen Beisammensein  

bei Kaffee und Kuchen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
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Pfarramt Kirchheim Tel: 09366-522 –  
Fax: 09366-98 29 21 –  
E-Mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de 
Öffnungszeiten:   
Dienstag und Mittwoch   9.00 - 12.00 Uhr  
Donnerstag   15.00 - 18.00 Uhr 
Pfarreiengemeinschaft St. Petrus - Der Fels:  www.pg-sanktpetrus.de 
Pfarrer: Pfr. Dr. Jerzy Jelonek 
Tel. Büro Waldbrunn: 09306/1244 – E-Mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de 
Pfarrvikar Frank Elsesser 
Tel. Büro Kirchheim: 09366/522 – E-Mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferent Bernd Müller 
Tel. Büro Eisingen: 09306/983805 – E-Mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de 
 
für St. Thomas Morus, Geroldshausen 
Sa. 03.09. Hl. Gregor d. Große, Papst, Kirchenlehrer 

10:30 Taufe 
So. 04.09.  23. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  10:15 Wort-Gottes-Feier 
So. 11.09. 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
So. 18.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
So. 25.09. 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
Hinweis: 
3. Preisschafkopfturnier am 21.10.2022  
 
Es ist wieder möglich die Räumlichkeiten des Pfarrheimes für Familienfeste anzumieten.  
Bei Bedarf bitten wir darum, direkt mit Frau Fuchs in Kontakt zu treten. Sie ist unter der Telefonnummer 
09366/980301 erreichbar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

für St. Nikolaus, Moos 

Sa. 03.09. Hl. Gregor d. Große, Papst, Kirchenlehrer 
18:00 Vorabendmesse 

So. 11.09. 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
So. 18.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
So. 25.09. 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  10:15 Messfeier 
 

Unterstützung Seelsorgeteam 
Ab September wird das Seelsorgeteam Unterstützung durch Pfarrvikar Frank Elsesser bekom-
men mit Schwerpunkt St. Petrus - Der Fels.  
Ebenso wird Maria Düchs ihre Ausbildung als Gemeindeassistentin im September bei 
Bernd Müller beginnen.  

 

ERSTKOMMUNION 2023  
Das Fest der Erstkommunion findet in Kirchheim am 16.04.2023 statt.  
Die Vorbereitung beginnt mit dem ersten Elternabend am 29.09.22 um 19 Uhr im Pfarrsaal in Kirchheim 
(für die Eltern der PG St. Petrus - Der Fels).  
Sollte Ihr Kind bis Mitte Juli keine Einladung bekommen haben, würde aber gerne teilnehmen, melden Sie 
sich doch bitte bei Margareta Huth (huth@gs-eisingen-waldbrunn.de).  
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Danksagung 
 

Wilhelm Pfeuffer 
† 01.07.2022 

 
    Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die vielen  

        Zeichen des Mitgefühls und der Anteilnahme. 
 

    Unser besonderer Dank gilt: 
      - Herrn Pfarrer Jelonek 

       - der Freiwilligen Feuerwehr Moos 
      - den Feldgeschworenen 
      - dem Bestattungsinstitut Flammersberger 

 

Luise Pfeuffer mit Kindern 
 

 
 

Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen 
 
 

Wie sich die Wünsche wandeln! 
Es sind die praktischen Welten, die kopflastige Menschen ins Gleichgewicht bringen. Gerade in 
der im Moment sehr unruhigen, besorgniserregenden Zeit ist es wichtig, Freuden und Glück im 
Alltag zu finden. Sind sie auch noch so klein, wir sollten uns dazu die Fähigkeit bewahren. Sich 
erfreuen, dass die Sonne aufgeht und dass der Mond am Himmel steht! 
Dieses Jahr wäre es eine besondere Freude, wenn Regen unsere durstige, vertrocknete 
Vegetation erfrischen und retten würde. 
 
In ländlichen Gegenden haben Sommerblumen eine lange Tradition. Die einfach zu 
vermehrenden Arten gedeihen auch zwischen Gemüsen und Stauden.  
Als echte einjährige Sommerblume zählt auch die Spinnenblume. Dieses Jahr habe ich aber in 
gängigen Geschäften und Gärtnereien keine Pflanze gefunden. Die Spinnenblume (Cleome 
Spinosa) mit Blütenblättern in weiß, rosa und violett erreicht eine Höhe bis zu 1 m. Erste Blüten 
sollten bei allen, auch bei den Stauden ausgeknipst werden, damit regen Sie buschiges 
Wachstum und vermehrt Blüten an. 
 
Der viele Gärten zierende Hortensienstrauch steht, falls er ausreichend Wasser bekommt, in 
voller Blüte! Kurz vor der natürlichen Welke schneidet man die Hortensien zum Trocknen. Sie 
halten lange ihre Form und Farbe, sind dadurch ein dankbarer Schmuck fürs Haus. 
 
Auch der Gemüsegarten erfordert wieder Aufmerksamkeit; Tomaten, Gurken, Bohnen müssen 
regelmäßig durchgepflückt werden. Salate können gepflanzt und der Feldsalat kann in 
Abständen gesät werden. 
 
Nicht vergessen:  
Am 4. September 2022 Tagesfahrt nach Heidelberg. Wer die Anmeldung versäumt hat, 
baldmöglichst nachholen.  
 

Ihr Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen 
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Sommerzeit….Ferienzeit!  
 

Aufgrund personeller Engpässe müssen die Öffnungszeiten des Ladens bis 
Ende der Sommerferien angepasst werden: 
 

Montag-Freitag:   7-12.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag:  15-18 Uhr 
Samstag:    7-12 Uhr 
 

Ab dem 12.09. können wir wieder wie gewohnt öffnen: 
 

Montag-Freitag:   6-12.30 Uhr 
Montag, Mittwoch, Freitag:  15-18 Uhr 
Samstag:    7-12 Uhr 
 

Wir freuen uns, dass wir nach zwei schwierigen Corona Jahren, wieder ein Dorfladenfest veran-
stalten können und wollen mit Euch am  
 

24.09. von 11-15 Uhr  
“3 Jahre und 10 Monate Dorfladen Geroldshausen-Moos“ 

 

feiern.  
Neben Spezialitäten vom Grill wird es hausgemachte Kuchen und Waffeln geben. Bei einer guten 
Tasse Kaffee, könnt Ihr den Nachmittag ausklingen lassen. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
 

Wir wünschen Euch einen goldenen September und bleibt gesund. 
 

Euer Dorfladen Team 
Telefon: 09366/9800490 
E-Mail: dorfladen.geroldshausen@gmail.com 
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Allgemeinarztpraxis 

Dres. med. Zenkert/Stein/Holthoff 
Würzburger Str. 17 
97268 Kirchheim 

Tel. 09366/99255 – Fax: 09366/99256 
 

Liebe Patienten 
 

Unsere Praxis ist vom 
12.09.2022 bis einschl. 21.10.2022 

wegen Urlaub/Renovierung geschlossen. 
 

Ab dem 24.10.2022 sind wir  
wieder für Sie da. 

 
Die Praxis in Kleinrinderfeld  

ist wie gewohnt geöffnet. 
Für Termin- und Rezeptanforderungen 
melden Sie sich bitte dort telefonisch 

unter 09366/421. 
 

Ihr Praxisteam 
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APOTHEKENDIENSTPLAN 
vom 29. August bis 30. September 2022 

 

Gruppe 1: 
Apotheke am Rosengarten 
Am Rosengarten 22, 97270 Kist 
 09306/3125 
Schwalben-Apotheke Knaus-Center 
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt 
 09331/983377 
29.08., 09.09., 20.09. 
 
Gruppe 2: 
Brunnen-Apotheke 
August-Bebel-Str. 55-59, 97297 Waldbüttel-
brunn 
 0931/3043020 
Rats-Apotheke 
Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt 
 09331/2340 
30.08., 10.09., 21.09. 
 
Gruppe 3: 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße 
Hauptstr. 34, 97204 Höchberg  
 0931/48444 
Stadt-Apotheke 
Hauptstr. 40, 97199 Ochsenfurt 
 09331/2330 
31.08., 11.09., 22.09. 
 
Gruppe 4: 
Dr.-Beyer’s Schloss-Apotheke 
Hauptstr. 28, 97286 Sommerhausen 
 09333/243 
Tauber-Apotheke 
Rothenburger Str. 1, 97285 Röttingen 
 09338/981824 
01.09., 12.09., 23.09. 
 
Gruppe 5: 
Klingentor-Apotheke 
Tückelhäuser Str. 9, 97199 Ochsenfurt 
 09331/80665 
Riemenschneider-Apotheke 
Hauptstr. 19, 97249 Eisingen 
 09306/1224 
02.09., 13.09., 24.09. 
 
Gruppe 6: 
Apotheke Kleinrinderfeld 
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld 
 09366/9801103 

 
Schloss-Apotheke 
Schlossplatz 5, 97340 Marktbreit 
 09332/3046 
03.09., 14.09., 25.09. 
 
Gruppe 7: 
Engel-Apotheke 
Hauptstr. 23, 97199 Ochsenfurt 
 09331/87700 
St.-Martin-Apotheke 
Würzburger Str. 3, 97264 Helmstadt 
 09369/980280 
04.09., 15.09., 26.09. 
 
Gruppe 8: 
St.-Michaels-Apotheke 
Würzburger Str. 2, 97268 Kirchheim 
 09366/6933 
St.-Sebastian-Apotheke 
Hauptstr. 24, 97246 Eibelstadt 
 09303/8448 
05.09., 16.09., 27.09. 
 
Gruppe 9: 
Adler-Apotheke 
Marktstr. 6, 97340 Marktbreit 
 09332/3423 
Marien-Apotheke 
Würzburger Str. 5-7, 97234 Reichenberg 
 0931/661030 
06.09., 17.09., 28.09. 
 
Gruppe 10: 
Engel-Apotheke im Mainärztehaus 
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt 
 09331/9833378 
Rathaus-Apotheke 
Würzburger Str. 6, 97292 Uettingen 
 09369/2755 
07.09., 18.09., 29.09. 
 
Gruppe 11: 
Florian-Geyer-Apotheke 
Marktplatz 11, 97232 Giebelstadt 
 09334/99917 
08.09., 19.09., 30.09. 
 
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 
08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag 
um dieselbe Zeit. 
 
Änderungen vorbehalten! 
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Notrufnummern: 
Polizei:     110 
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:        116117 

 
NOTFALLDIENSTE 

 

Bereitschaftspraxis Würzburg 
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:                        16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:        8 – 21 Uhr 
 

Bereitschaftspraxis Kitzingen 
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:                        16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:        9 – 21 Uhr 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
 
Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis 
auf weiteres geschlossen. 
 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich 
ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich auf-
zusuchen und außerhalb der Öffnungszeiten der 
Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde 
Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wochenenden 
und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztli-
che Bereitschaftsdienst unter  

Ruf-Nr. 116117 
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in 
der Region Bereitschaftsdienst hat. 
 
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der 
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen. 
----------------------------------------------------------- 
Zahnärztlicher Notdienst: 
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet 
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik 
„Presse“ abrufbar. 
Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-
ständige Bezirksstelle der KZVB, Tel.: 
0931/32114-11. 
 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33 * 

von jedem Handy ohne Vorwahl 
Handy:  22 8 33 * 
Festnetz: 0800 00 22 8 33 ** 
SMS:  „apo“ an 22 8 33 * 
*max. 69 ct/Min/SMS **kostenlos 
 
 

Das Jahresprogramm der Kommunalen Jugendar-
beit geht in die zweite Runde 

 
Auch in der zweiten Jahreshälfte wird es nicht langweilig. 
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Würzburg 
bietet von September bis Dezember ein abwechslungs-
reiches und vielfältiges Programm an.  
 
Auf folgende Workshops und Kurse dürfen sich Kinder 
und Jugendliche freuen: 
 
„Fashion-Upcycling“ am 24.09.2022 in Kist 
In diesem Kurs entstehen aus alter Kleidung neue hippe 
Einzelstücke. Es wird übermalt, zerschnitten, geknotet, 
geklebt, genäht… und so den mitgebrachten Kleidungs-
stücken ein zweites Leben geschenkt. Für Jugendliche 
von 15 bis 20 Jahren. 
 
„Farbenspiel – der Kunstworkshop“ am 7. und 8. 
Oktober 2022 in Bergtheim 
Gips, Spachtelmasse, Farbe und Naturmaterialien – 
mehr braucht es nicht, damit ein wahres Kunstwerk ent-
stehen kann. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 
so verwandelt sich die Leinwand schnell in ein Meister-
werk. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren. 
 
„Animationsfilmlabor“ am 22.10.2022 in Waldbüttel-
brunn 
Knete, Kaffeebohnen und vieles mehr werden in diesem 
Workshop lebendig. Die filmischen Ergebnisse gibt es 
hinterher als Download. Der Kurs richtet sich an Kinder 
zwischen 7 und 10 Jahren. 
 
„Lichtmalerei im Winter“ am 04.11.2022 in Rottendorf  
Wenn es draußen dunkel ist, entstehen mit Taschenlam-
pe und Kamera neue Perspektiven. Ein Kurs für Jugend-
liche und junge Erwachsene von 12 bis 20 Jahren. 
 
„Hiphop Culture“ am 19.11.2022 in Giebelstadt 
Breakdance, Rap und Hiphop mit der bekannten 
Dancefloor-Destruction-Crew (DDC): die Workshops für 
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren vermitteln Bewegung, 
Respekt, Toleranz und Kreativität. 
 
„Don´t be a victim“ – Selbstverteidigung am 3. und 4. 
Dezember 2022 in Röttingen 
In diesem Kurs lernen 12- bis 16-Jährige, Gefahren 
rechtzeitig zu erkennen und sich in schwierigen Situatio-
nen zu schützen. 
 
Anmeldungen sind ab sofort möglich. Schnell sein lohnt 
sich, denn die Teilnahmeplätze sind begrenzt und wer-
den nach Eingang bearbeitet. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter: www.jugend-landkreis-wue.de (Stich-
wort Jahresprogramm) oder unter: 0931 8003-5831 
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1. September 2022 
15.00 – 17.00 Uhr 
Rathaus Giebelstadt 
Marktplatz 3,  
97232 Giebelstadt 
 

Kostenlose Beratung für Menschen mit  
Behinderung und deren Angehörige. 
 

Kontakt: 0151/58050452 
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